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RS OGH 1971/7/7 5Ob78/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1971

Norm

ABGB §956

Rechtssatz

Auch ein Handlungsunfähiger erwirbt durch Übergabe auf den Todesfall an seinen Vertreter mit dem Tode des

Übergebers Eigentum, wenn sein gesetzlicher Vertreter (nachträglich) die Übernahme genehmigt.

Entscheidungstexte

5 Ob 78/71
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